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Definition Deckzentrum
Unter „Deckzentrum“ wird in diesem Flyer der 
Stallbereich verstanden, in dem die Tiere im 
Zeitraum vom Absetzen der Ferkel bis zur 
Besamung gehalten werden.

Seit 2021 gelten neue Vorgaben für die Haltung 
von Jungsauen und Sauen. Diese gelten für Neu-
und Umbauten sofort. Betriebe, die vor dem 9. 
Februar 2021 bereits bestanden, können Über-
gangsfristen in Anspruch nehmen. Das Wichtigste 
für Bestände mit mindestens zehn Sauen ist im 
Folgenden zusammengefasst.

DECKZENTRUM
Zuchtläufer und Sauen sind stets in der Gruppe 
zu halten. Eine Fixierung ist nur noch kurzzeitig 
zulässig, z. B. zur Besamung.

Zeitstrahl Übergangsfrist

2024 2026 2029

Bis 9. Februar 2024

Betriebs- und Um-
baukonzept beim 
Veterinäramt 
vorgelegt

oder

Abgabe einer 
verbindlichen 
Erklärung zur  
Einstellung der 
Sauenhaltung 

Bis 9. Februar 2026

Nachweis über gestellten 
Bauantrag (sofern erfor-
derlich) bei Veterinäramt 
vorgelegt

oder

Tierhaltung eingestellt

Bis 09. Februar 2029

Das Deckzentrum muss 
entsprechend den Vor-
gaben angepasst sein

Sauen im Deckzentrum ohne Kastenstände (Beschäftigungsmaterial 
und Rückzugsmöglichkeit in nicht sichtbarem Bereich)

Bauliche Mindestvorgaben an das 
Deckzentrum

• Rückzugsmöglichkeiten, z. B. stehende oder
hängende Sichtblenden, Auslauf etc.

• Mindestens 5 m2 uneingeschränkt nutzbare Bo-
denfläche, davon 1,3 m2 Liegefläche je Tier.

− Liegefläche = trockene Fläche mit max. 15 %
Perforation

www.lgl.bayern.de

2024 2026 2029

Bis 9. Februar 2024

Betriebs und Um
baukonzept beim 
Veterinäramt 
vorgelegt

Bis 9. Februar 2026

Nachweis über gestellten 
Bauantrag (sofern erfor
derlich) bei Veterinäramt 
vorgelegt

Tierhaltung eingestellt



Besondere Vorgaben an Fress-
Liegebuchten, falls vorhanden  

• Jederzeit  selbstständiges  Betreten und Ver-
lassen möglich. 

• Bodenbeschaffenheit  ab buchtenseitiger  Kan-
te des  Futtertroges  für  mind.  100 cm  als 

Liegefläche. (Gesamtliegefläche  zusammen-
hängend mind.  1,3 m2. Mindestmaße für  Länge und 

Breite sind nicht  vorgegeben.  Jedoch müssen die Tiere 

ungehindert  liegen,  aufstehen und eine natürliche 

Körperhaltung einnehmen  können,  siehe Beispiel). 

• Gangbreite hinter  Fress-Liegebucht  mind. 
160 cm  (einseitige-)  oder  200 cm  (beidseitige 

Buchtenanordnung). 

• Fress-Liegebuchten und sonstige Fressplätze 

können nicht  als  Rückzugsmöglichkeit  ange-
rechnet  werden. 

Beispiel  für  Maße einer  Fress-Liegebucht 

Fläche 

Gesamtbreite 
0,75 m 

 

 
 

   
     

 

 höherer Liegefläche mit max. 15 % Per-unter Perfora-foration, Länge z. B. 1,74 m → Trog tions-Liegefläche = 1,3 m2wird grad 
nicht 
berück-
sichtigt Gesamtlänge 2,2 m 



Besonderheiten Zuchtläufer 

Zuchtläufer  sind Schweine,  die zur  Zucht  be-
stimmt  sind,  von einem  Alter  von zehn 
Wochen bis  zum  Decken.  Anschließend 
gelten sie per  Definition als  Jungsauen. 

• Zuchtläufer  sind in der  Gruppe zu halten. 

• Eine Woche vor  der  geplanten Besamung 

bis  zur  Besamung  müssen Zuchtläufer 
unter  den gleichen Bedingungen gehalten 

werden wie Sauen im Deckzentrum 

(=  5 m2 uneingeschränkt  nutzbare 

Bodenfläche,  davon 1,3 m2 Liegefläche je 

Tier,  Rückzugsmöglichkeiten und 

Gruppenhaltung). 

Sauen im  Deckzentrum  (Rückzugsmöglichkeit  im  Auslauf) 



NOCH FRAGEN ? 
Dann wenden Sie sich gerne an Ihr  zuständiges  
Veterinäramt,  an das  LGL (siehe Kontaktdaten)  
oder  informieren Sie sich ab April  2024 auf  
unserer  Homepage: 

www.zukunftsorientierte-sauenhaltung.bayern.de 

Kontakt  

Sachgebiet  Tierschutz  am  LGL 

Telefon:  09131 6808-5659 

E-Mail: Projekt-Sauenhaltung@lgl.bayern.de 
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